
Kreis-Blatt 
für den Kreis Gr. Werder 

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 16 Neuteich, den 24. April 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. I. -----------------
veratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

Lie-eirhos im Kreishause an jedem Mittwoch
um w Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um i l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

rk-llt-ieh im Waisenhaus Dienstag, den 5. Mai
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangeren.Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Ferner ist im Monat Mai bequeme Gelegenheit zur Ronsultatiou 
des Fürsorgearztes gelegentlich der Impfimctzfehirutermine gegeben, 
welche stets > LVoch- mrch -ein Impftermine am selben Ort 
zur selben Zeit stattfinden (vergl. den Imxfplan in dieser Kreis- 
dlatt-Nr.).

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird evtl. die Aufnahme in die Staatliche 

Frauenklinik Danzig-Langfnhr als Hausschwangere vermittelt. Sie 
ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 
4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 18. April 1925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------------
Impfung.

Das diesjährige Impfgeschäft im Rreise Gr. Werder wird wieder 
Herr Regierung?- und Medizinalrat, Rreisarzt Dr. Mangold nach 
dem hierunter folgenden Impfplan ausführen:
1. Zu den Impfterminen haben in den Städten die Polrz-iv-v 

rvsrLtrrirsett, auf dem Lande die Herren Dtmt-vovfl-h-v, 
letztere eventl. mit Hilfe der Herren Gem-in--V0t?fl-tze*, 
die Angehörigen mit den Impflingen vorzuladen. Die Vordrucke 
zu den Vorladungen, die auf der Rückseite die Verhaltungsvor
schriften tragen, werde ich den ausführenden Stellen unter Bei
fügung der Erst- und wiederimpfilsten in den nächsten Tagen 
zugehen lassen. Ihnen liegt es ob, die Terminsvorlagen auf Grund 
der Imxflisten so schnell auszufertigen und zuzustellen, Vaß sie 
rechtzeitig vor dem Impftermin in den Besitz der Gestellungs
pflichtigen gelangen. Nach Erledigung der Arbeiten haben die 
Polizeiverwaltungen und Herren Gemeindevorsteher die Imxflisten 
im Impftermin rechtzeitig dem Herrn Rreisarzt vorzulegen. Für 
VietztiA* und pünktlich- Gvl-drKNtts d-v rlnfg«l»-n 
find -i- OVtspsliz-ib-HLvö-n v-vnntmovtlietz.

2. Di- Ovtsv-vstünd- der Impforte haben für die Hergabe 
geeigneter Lokale für die öffentliche Impfung und Wiederimpfung 
zu sorgen und zwar sind dazu Helle, heizbare, genügend große 
Zimmer bereit zu stellen, welche vorher gehörig gereinigt und 
grläftet, bei kühler Witterung auch geheizt sein müssen; ferner ist 
außer dem Vxerationszimmer noch ein besonderer Warteraum 
zu beschaffen.

Ebenso sind 2 LVnschschüff-ln mit LVnff-v, Seif- und 
2 H«ndtttch-v im Impfraume zur Verfügung des Impfarztes 
bereit zu halten.

Ferner sind zum Impfgeschäft eine -chv-ibhils- zu stellen 
und die nötigen SshV-ivmnt-Vinlisn vorrätig zu halten.

Die nach Aufstellung der Impfliste in der Ortschaft zugezogenen 
impfxflichtigen Rinder find von dem Vrtsvorstande in die Imxflisten 
nachträglich einzutragen, die inzwischen verzogenen oder 
verstorbenen Rinder unter Angabe desneuen Wohnortes bezw. 
Todestages zu streichen.

Sämtliche Ortsvorsteher haben dafür Sorge zu tragen, daß alle 
gestellungspflichtigen Rinder aus der Ortschaft, soweit nicht ein 
gesetzlicher Entschuldigungsgrund vorliegt, insbesondere auch die 
noch nicht geimpften Rinder aus älteren Jahrgängen zur Impfung 
erscheinen Di- Impfling- find ss zeitig zn bestellen, 

sie Vor? Veginn Impftermin» nusgerufen 
nnv nnH -er Impfliste geordnet merden können. 
Die Rinder müssen zu den Impfterminen mit reingewaschenem 
Rörper und reinen Kleidern gebracht werden.

3. Vie Herren Lehrer nn den öffentlichen Pvivst- 
schnlen sind gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß diejenigen Zöglinge rhrer Schule, welche während des Besuchs 
der Anstalt wieder impfpflichtig werden, dieser Pflicht auch genügen.

Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen zieht eine Geldstrafe nach 
sich. Die Lehrer haben deshalb die betreffenden Schulkinder recht
zeitig zu ihrer Gestellung in dem wiederimpftermin anzuweisen.

Nach Z 4 der Vorschriften vom 28. Februar 1900 soll in jedem 
Impfgeschäftstermine ein Vertreter der Ortspolizeibehörde des 
Impfstationsortes, sowie ein Vertreter jeder beteiligten Ortschaft 
gegenwärtig sein und den Impfarzt in seinen Obliegenheiten 
unterstützen, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die wiederimpflinge zur Impfung 
oder zur Nachschau kommen, hat ein Lehrer der betreffenden Schule 
anwesend zu sein, der im Einvernehmen mit dem Impfarzte und 
dem Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung unter den Schulkindern zu sorgen bat. Die Herren 
llmtsvovfl-h-*, sowie die Herren Gnts- und G-m-inde- 
vovfl-tz-V fordere ich auf, die Impfgeschäftstermine entweder 
persönlich oder durch ihre gesetzlichen Stellvertreter wahrzunehmen 
und jedes Mal bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu 
bleiben.

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer, bezw. die ersten Lehrir 
an den Schulen im Kreise auf, den Wiederimpfterminen für ihre 
Schulen beizuwohnen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich ferner, dafür zu 
sorgen, daß die Gestellungspflichtigen die Vorladung, welche den 
vor- und Zunamen, Geburtstag und Wohnort des Impflings, 
sowie die Nummer der Impfliste oder wiederimpfliste enthalten 
muß, zum Impftermin mitbringen.

Dt- OVt»pokiz-ib-höV--iI haben dem Impfarzte sofort 
davon Mitteilung zu machen, wenn in einem Orte ansteckende 
Krankheiten wie Scharlach, Masern, Diphteritis, Keuchhusten, 
Flecktyphus, rosenartige Entzündung in größerem Umfange herr
schen, damit alsdann die Impfung für die Orte ausgesetzt wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Impfzeit eine der genannten 
ansteckenden Krankheiten herrscht, dürfen Kinder zum öffentlichen 
Impftermine nicht gebracht werden, die Impfung und die Nach
schau an Kindern aus solchen Häusern muß getrennt von den 
lübrigen Impflingen vorgenommen werden. Ebenso darf die öffent. 
iche Impfung oder Nachschau nicht in einem Hause vorgenommen 
werden, in welchem eine ansteckende Krankheit herrscht.

Impfplan 1928.
Die Nachschau findet in der Regel am selben Tage der folgen

den Woche in demselben Lokal zur selben Zeit wie die Impfung statt.
Jeder Impfling kann in dem für ihn am bequemsten erreich, 

baren Impflokal vorgestellt werden, auch wenn nach seiner Gemein 
dezugehörigkeit eigentlich ein anderer Impfort für ihn zuständig wäre.

Tag der Impfung Freitag, den f. Mai.
Stunde. Imxfstation Ortschaften, aus denen die Impf

linge vorzustellen find.
2 Uhr NeuteicherwaldeGsth.Schnlz Reimerswalde, Neuteicherwalde.
5 „ Altes Schloß Altebabke, Beyershorst, Rehwalde,

Küchwerder, Scharxau.
4 Brunau Gasthaus Albrecht Brunau, Jankendorf. 

Fürstenwerder Fürstenwerder.
Sonnabend, den 2. Mai

2 Uhr Marrenau Gsth. Iungius Marienan.
3 „ Tiege Gasthaus Trzinski Tiege.
q „ Ladekopp Gasthaus Wiebe Ladekopp, Neunhuben.
5 „ Orloff Gasthaus Orloff, Orlofferfelde, Pietzkendorf

Montag, den 4. Mai
1 Uhr Fürstenau Schule
2 , Lakendorf
3 „ Oberlakendorf Schule
4 „ Einlage Gasthaus
5 „ Zeyer Gasthaus
6 „ Hakendorf Schule

Mittwoch,
1 Uhr Neuteich Kath. Schule
2 „ ebendort
3 „ ebendort

Fürstenau.
Unterlakendorf, Rosenort.
Oberlakendorf, Krebsfelde.
Einlage.
Stuba, Zeyer.
Wolfsdorf, Hakendorf, Horst er- 
dusch, wiedau.

den 6. Mai
Wiederimpflinge Neuteicd.
Erstimpflinge Neuteich Nr. 1—50 

„ „ NeuteichNr. 5f—Schluß.
Die Nachschau der Neuteicher Impflinge und wiederimpflinge 

findet am Donnerstag, den 1^. Mai zu denselben Zeiten Patt.
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Donnertztag, den 7. Mai
1 Uhr Neuteich Rath. Schule WiedetzimpfliiW, B-Hske, 

Wierhu, TrHau, Trampen au,
Neuteichsdorft

ebendort Lrstimpflinge Brüske, Mierau,
Neyteuhsdorf.

ebendort LMiDpMnge ^ke, TrÄau,
Tram pen au.

Dienstag, den §2. Mai
9 Uhr Tiegenhof Rath. Schule Lrstimpflinge Nr. i—so 
91/2^ ebendort „ „ Nr. 51 —Schluß

10 ebendort wiederimpflinge d. Volksschulen
11 Realgymnasium „ „ d. höheren Schulen.

Freitag, den 15. Mai
8 Uhr Petershagen Gsth. Ruschau petershagen. platenhof, Reinland, 

pletzendorf.
9 Tiegenhagen Gsth. warm Tiegenhagen.

10 Tiegenort Schule Tiegenort, Ralteh-rberge.
i 1 „ Stobbendorf Schule Stobbendorf, Altendorf, Holm.

Grenzdorf Gsth. Kinski GrenzdorfA. u.B., Rl. Horukamve.
Sonnabend, den 23. Mai

1 Uhr Rückenau Gsth. Strochowitz Rückenau.
^t/2„ Rl. Mausdorf Schule Rl. Mausdorf.
2l/»^ Gr. Mausdorf Schule Gr. Mausdorf.
5>/z„ Lupushorst Gsth. Rarsten Lupushorst, Horsterbusch, wiedau.

Halbstadt Schule Halbstadt.
Montag, den 8. Juni

2 Uhr Neustädterwald Schule Neustädterwald.
2^/2» Reitlau Gasthaus Kaule Walldorf, Rl. Mausdorferweide, 

Neulanghorst.
Jungfer Gsth. Rrzemnitzki Zeyersvorderkampen, Reitlau, 

Jungfer.
Diepstag, den 9. Juni

9 Uhr Schönsee Gsth. penner Schönste.
10 „ Schöneberg Gsth. Schmidt Schöneberg Lrstimpflinge
11 „ ebendort „ „ wiederimpflinge
12 „ NeumünsterbergGsthSprung Neumünsterberg 

Schönhorst Gsth. Pauls Schönhorst.
2 „ Neukirch Gasthaus Reich Neukirch, prangenau, Neuteicher- 

hinterfeld.
palschau Gsth. Kuranski Palschau, pordenau.

Freitag, den 42. Juni
7^'2,' Gr. Lichtenau Gst. Zander Lrstimpflinge, Gr. Lichtenau, Rl. 

Lichtenau, parschau, Traxxen- 
felde, Älrenau.

8 ebendort Wiederimpflinge der vorgenannten
Ortschaften.

9 Damerau Schule Damerau
10 Barendt Gasthaus Hallwas Barendt
11 Ließau Schule Ließau

1 RunzendorfG.Moüenhauex Runzendorf, Allweichsel, Biester
felde, Ädl. Renkau.

Gnojau Schule Gnojau, Simonsdorf.
Drenstag, den 23. Juni

8 Uhr Schön au Schule Schönau.
9 Wernersdorf Gh. Dau Wernersdorf.

11 Pieckel Gasthaus Begdon pieckel.
I2l/z,, Gr. Montan Gsth. Schüle Gr. v. Rl. Montan.
li/z,, Mielenz Gasthaus Mielenz, ALtmünsterberg.

Freitag, den 3. Juli
7 Uhr Tannsee Gasthaus Dau Tannsee, Eichwalde, Lmdenan

8*/2„ Gr. Lesewitz Gsth. Steffen

10 Blumstein Schule
11 Schadwalde Schule
12 Ralthof evangl. Schule

121/2,, ebendort

1^2„ warnau Schule
2^,, Heubuden Schule

Tiegenhof, den 20. April

Brod^ack, N:edau.
Gr. u. Rl. Lesewitz, Irrgang, 
Lragheim.
Raminke, Blumstein.
Schadwalde, Herrenhagen, 
wiederimpflinge Ralthof, Damm« 
felde, Stadtfelde.
Lrstimpflinge Ralthof, Dammfelde, 
Stadtfelde.
warnau.
Heubuden.

1925.
Der Landrat.

Nr. 5.
Nreiswanderbücherei.

Die der Rreiswanderbücherei angeschloffenen Gemeinden werden 
ersucht, die ihnen s. Zt. zugewiesenen Bücher

bis spätestens den 13. Mai d. Is.
durch Boten oder mit der Post an den Rreisausschuß unter Bei- 
sügung der über die Bücherausgabe geführten Nachweisung zurück- 
zusenden.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Der D-rsitzeode des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder

Nr.
THbMMrne Kinder.

Die Magistrate und Gesteindrvsrstände ersuche ich, bis zum s. 
A 1-25 um aefl. Aeußerung ob und welche schulpflichtigen taub
stummen Rinder in der Gemeinde vorhanden sind.

Tiegenhof, hM^6. April 1925.
Deß Landrat

Nr. 5.
Erinnerung betr. Lohnsummensteuer für 

Monat März 1925
Die Herren Ortsvorsteher des Rreises, soweit säumig, weiden 

hiermit an Abführung der Lohnsummensteuer für Monab März be
stimmt bis zum 30. d. Mts. erinnert. Das Verzeichnis der Lohn
summensteuer ist gleichfalls bis zu diesem Termin hierher einzuteich^ 
andernfalls namentliche Erinnerung durch das Rreisblatt erfolgen 
wird.

Die Herren Vrtsvorsteher ersuche ich erneut, darauf zu achten, 
daß die Angaben über die Lohnsummen xp. zutreffend gemacht werden. 
Ich behalte mir Nachprüfung hierüber vor.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschufses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 6. ------------------

Rotlauf bei Schweinen.
Gemäß Z 285 der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 1. 5. 

1912 (Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 105) wird für das Jahr 1925 
folgendes bestimmt:

Gewinnt der Rotlauf der Schweine in einer Ortschaft einearößerc 
Ausdehnung, so kann der Landrat, in den Stadtkreisen die Grts- 
polizeibehörde, nach Anhörung des Vorstandes des betr. Veterinär- 
bezirks die tierärztliche Impfung der Schweinebestände der Ortschaft 
ganz oder teilweise anordnen.

Danzig, den 6. April 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 18. April 1925.

Der Landrat.
Nr. 6s. .... —----------

Rreistagbeschlüsse.
Nachstehend bringe ich gemäß 8 125 der Rreisordnung die auf 

dem Rreistage von 6. d. Mts. gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen 
Remrtnis.
1. Als Rreistagabgeordneter anstelle des verstorbenen Kaufmanns 

Paul Begdon in pieckel wurde der Betriebsinspektor Heinrich Gtt 
in Ließau nach Anerkennung seiner Legitimation in den Kreistag 
eingesührt.
In 25 Sastedsmannsbezirken erfolgte die Neuwahl der Schüds- 
männer und Schiedsmann-Stellvertreter gemäß den darüber vom 
Rreisausschuß unterbreitetes: Vorschlägen.
Die Ordnung betr. die Erhebung einer Jagdsteuer im Rreise Dr. 
Werder beschloß der Rreistag mit Wirkung ab 1. 1925 avfzuheben.

4. Einer Aenderung des Stellenplanes über die bei der Rreiskommu- 
nalverwaltung bestehenden planmäßigen Beamtenstellen durch Auf
nahme von Gberstraßenmeisterstellen gemäß den darüber bestehen
den staatlichen Vorschriften stimmte der Rreistag zu.
Die Vorlage des Kreisausschuffes wegen Anschaffung eines Last
kraftzuges für die Rreisstraßenverwaltung wurde um 1 Jahr zurück
gestellt.

6. Der Rreistag nahm Kenntnis von dem durch den Vorsitzenden des 
Kreisausschuffes erstatteten Bericht über die Verwaltung und den 
Stand der Rreiskommunalangelegenheiten im Geschäftsjahr 1924.

Der Kreishaushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1925 
(vom 1- 4. 1925 bis Zi. 5. 1926) wurde in Einnahme und Ausgabe 
auf 617,660 G, der Haushaltsplan des Kreiswohlfahrtsamtes für 
den gleichest Zeitraum auf eine Einnahme- und Ausgabesumme von 
q.57,^i5G festgestcllt. Die Gesamtsumme der voranschlägsmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben der Rreisverwaltung im Rechnungs
jahre 1925 belauft sich somit auf 1,075,075 G. Durch direkte 
Rreissteuern ist ein Betrag von 586,500 G aufzubringen. Als 
Maßstabsteuersoll für die Umlegung auf die Ortschaften des 
Rreises wurden die Gruno- und Gedäudesteuer, das Einkommen- 
und Rörperschaftssteuersoll nach den berichtigte:: Vorauszahlungen 
sowie die Lohnabzugssteuer, sämtliche Steuerarten nach dem Stande 
vom 1. 1. 192.5, bestimmt. Zur Erhebung gelangen 19,90/0 diescs 
Maßstabsteuersolls.

7. Eine mehrstündige Beratung fand über die Vorlage des Rreis- 
ausschuffes wegen Elektrisierung des Rreisgebietes statt. Die da
zu gemachten Vorschläge wurden einstimmig angenommen unter 
der Bedingung, daß vor Gründung des Rreisüberlandwerkes durch 
den Rreisausschuß gemeinsam mit einer vom Rreistage gewählten 
Rommission nochmals geprüft wird, ob die für die Rentabilität des 
Unternehmens notwendige Stromabnahme gesichert ist. Diese 
Kommission in Verbindung mit dem Rreisausschuß trifft alsdann 
die endgültige Entscheidung über die Ausführung oderNichtausfüh- 
rung des LlekrriMtsunternehmens.
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A D^r Projektes für
dzen Bau einer Lhauffee von Kalthof nach ^»chonan beauftragt, 
Ein dabei gestellter Antrag wegen Gewährung einer Kreis bet. 
Hilfe für den Ausbau des Leskep Weges verfiel -er Ablehnung- 

Tiegenhof, den April (924-
Ger MMHMde dr- KrejsausMüfses

Nr. 7. '
Ureishaushaltsplan für 1925.

Nachstehend rpsrd gerpäß K, 12? Absatz her Kreisordnung der 
Huf dein Kreistage vom 6. 4. d. Js. festäesiellte Kreishaushaltsplan 
für das Rechnungsjahr 192s (vom i- .April 1-25 bis 31. März 1926) 
nebst dein Haushaltsplan des Kreisu-yhlfghrt^ yeröffeUtlicht. 
Die Veröffentlichung erfolgt wegen des erheblichen Umfangs der 
beiden Etats nur (n den Titelsummen. Soweit ein Interesse für die 
einzelnen Etatpositionen besteht, können die Voranschläge im Büro 
des Kreisausschuff^s (Zimmer Nr. 21) eingesehen werden.

1. Gintt-rtznre.
Gulden

Titel l Allgenreine Kreisverwaltung .
„ ll Grundstücks- und Kapitalverwaltung 

lll Gebühren und Steuern 
lV Kreisstraßenverwaltung.
V verschiedenes.

35,2-3,—
27,080,—

485,750,—
5,896,§O

67,655,60
zusammen 6s7,660,—

2. rltzt-gabe.

Titel l Allgemeine Kreisverwaltvng .
ll Grundstücks- und Kaxiralverwaltung
lll Kreisstraßenverwaltung
IV verschiedenes

zusammen

1 Eiirrr§rtznre
Titel l Allgemeine Wohlfahrtspflege.

11 Kreissäuglingsheim Neuteich .
lll Kindererholungsheim Stutthof
IV Kreisarbeilsamt.
V wohnungs- und Mieteinigungsamt
Vl Gemeinnützige Anstalten

zusammen
2

Titel l Allgemeine Wohlfahrtspflege.
II Kreissäuglingsheim Neuteich

Ul Kindererholungsheim Stutthof
IV^ Kreisarbeitsamt .
V wohnungs- und Mieteinigungsamt

Vl Gemeinnützige Anstalten

Gulden
64,020,— 
42,539,30

445,676,60 
65,424,10

617,660,—

Gulden
3-5,765,— 

20,700,—
16,000,—
2.500,— 
5,225,—

19,225,—
457,415,— 
Gulden

5-5,765,— 
20,700,— 
16,000.—
2,500,— 
3,225,—

19,225 —
zusammen 457,415,—

Tiegenhof, den 17. April 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

Nr. 82.
Lendjagerhezirk Neukirch.

Der Landjäger Dittmann wird vom 1. Mai von Neukirch nach 
Ließau versetzt.

Bis zur Neubesetzung des Bezirks Neukirch wird derselbe ver
tretungsweise, wie folgt, verwaltet:
I. Oberlandjäger Meffert:

pordenaü, prangenau und Neuteicherhinterfeld.
2. Landjäger Kledtke:

Schönhorst und Neukirch.
2. Landjäger Dittmann:

palschau.
Tiegenhof, den 18. April s-25.

Der Landrat.
Nr. 8. ------------------
Unterstützung für hilfsbedürftige Erwerbslose.

Auf Grund der Entschließungen des Volkstages vom 26. 3. und 
5. 4- 25 hat der Senat zunächst den Betrag von 150 000 G zur 
Unterstützung für hilfsbedürftige Erwerbslose zur Verfügung gestellt, 
von diesem Betrage entfallen auf den hiesigen Kreis einschließlich 
der Stadt Neuteich und Tiegenhof 15,000 G.

Der Senat hat für die Verteilung der Mittel im Einzelfalle fol
gende rNehtNirrsit erlassen:
l. Die Gewährung der Sonderunterstütznngen erfolgt nur auf An

trag im Falle der Bedürftigkeit.
ll. Berücksichtigt können werden alle Erwerbslosen ohne Rücksicht 

darauf, ob sie die laufende Erwerbslosenunterstützung erhalten 
oder nicht. Ausnahmsweise können auch solche Personen in die 
Fürsorge einbezogeu werden, die zwar schon wieder Arbeit haben, 
sie aber vorher lange Zeit erwerbslos gewesen sind, wenn die 
Erwerbslosigkeit erst kurz vorher beendet ist.

1ll. Zu bevorzugen sind kinderreiche Familien, in denen der Ernährer 
schon längere Zeit ohne Erwerb ist.

IV. Krankheit, Todesfälle und andere Unglücksfälle bilden einen be
sonderen Bewilligungsgrund.

V.EIn bestimmtest
rien ist nicht festzusetzen, sondern die Höhe der UnterstutzungMt 
entsprechend dem individuellen Bedürfnis im LinzetfM zu bemeffE

Vl« Ausgeschlossen sind diejenigen Personen, die infolge ihrer 
Würdigkeit (Trunkensuch^ notorische' Arbeitsscheue etc.) auch stptz 
der Etwerbslosenfürsorge im allgemeinen ausgeschlossen sM, 
dagegen können ihre Lamilienmitgtieder bedacht werden. - W/

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht Verstehendes oM- 
üblich bekannt zu machen. Anträge auf Gewährung einer UnMi- 
stsitzung auf Gruntz. dieser Bekanntmgchizn^sind.
Erwerbslosen sofort bei der HeMeüide Hü stelle«. Die Gemeinde Mt 
die Anträge durch den örtlichen Fürsorgeausscbuß nachzuprüfen rmd 
alsdann gesammelt biff zerrn S. 5 -
Anträge, die nach dem 5. 5. hier dkugeheu,-kännen bei dieser ven 
fügung nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei den Anträgen ist genau die Bedürftigkeit in den einzelsi^it 
Fallen nachzuprüfen. Für kinderreiche Familien kommen solche yyt 
vier und mehr Kindern in Frage.

Sollten in einzelnen Gemeinden bereits Sonderaktiontzn geH^ 
reller Natur für Erwerbslose durchgeführt fesn, so sintz diese bei 
Verteilung nicht zu berücksichtigen. Die Gemeinden werden nochmals 
auf die genaue Einhaltung des Termins vom 5. 5. hingewiesen. -

Tiegenhof, den 20. April 1-25.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr Werder.

Nr. 9. ----------
Personalien.

Der Hofbesitzer Alfred MintE iG'TtAF^
Vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 17. April 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 10. —-——

Personalien.
Die zu Schuloorstehern der Schule in Gr. Mausdorf gewählten 

kiofbefitzer R. Hildebrandt und Arbeiter Johann Drcws, beide wohn^ 
haft in Gr. Mausdorf, sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 14. April 192s.
Der Landrat )

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Einreichung der Stundenpläne.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir bis «spätestens 

1. Mai die Stundenpläne für das Solymerhalb^ einröichen. Vyr 
Stundenzahl der einzelnen Abt. bezw. Klassen liegen die -in d^n 
Stundentafeln der Richtlinien vorgeschriebenen Stunden zugrunde. 
Auf den Stundenplänen ist eine Uebersicht über die Stunden der 
einzelnen Unterrichtsfächer zu bringen. In den Schulen mit mehreren 
Klassen ist die Wochenstundenzahl der, Lehrkräfte . M 
sammenlegung von Klaffen ist rpjr 
zahl erreicht ist.

Tiegenhof, den 20. April 1A-5.
Der KrÄsschuttat

wtiKMann.

veichschutz.
Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 

erneut darauf hingewiesen, daß vor dem Viehauftrieb die Pacht- 
flächen gegen die Ouellstreifen Hes die Uferschsttzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu KÄsAA M Äi.td das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so Wv' dle Tsillne 
des Deichfußes in Fahrwegbreite ^bzurüchen. Zu Zuwiderhandtzln? 
den wird die nach den Pachtverträgen züWitze Konoentrost«lsidäfe 
erhoben und ihnen der Pachtvertrag ^kündigt werden.

Danzig, den 9. April 1-25.

Der Senat, Domänenverwattung.

Bekanntmachung.
ZU der am 28. d. Monats stattfittdenden.

ordentl. Generalversammlung
werden sämtliche Fischereiberechtigten -er > Siubafchew Lücke Uetrst
Mittelgraben und Zeyerschem Bruche zu 6 Uhr nachmittags in das 
Lokal des Herrn Jahn-Stuba etngeladen. "

Tagesordnung:
1. Neuwahl des Fischereivorstandes.
2. Verkauf der Fischereiberechtigung im Zeyerschen Bruche.
5. verschiedenes.

Stuba den 18. April 1925.
Dev Vsoftttitd. Jungius.
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M Einer geehrten Kundschaft von Neu- 
W teich und Umgegend zur gefälligen Kennt- 
W nis, daß ich in Neuteich Elbingerstrahe

Nr. 140 auf dem Hofe des Herrn No-
M kowski ein

z Ofenbaugeschüft u. A
H Kachelniederlage K
M eingerichtet habe. M
d Gleichzeitig empfehle ich mich zurM Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten bei M
d billigster Preisberechnung. M
M Hochachtungsvoll

8 OUy Ki'auss, L
L Ofenbaugeschäft. 2

WchleMch
„Deutsches Haus"

Nur 2 Tage!
MenstUd.28.AM nachm. 5Uhr 

»abds. 8 Uhr 
nachm. 5 UhrMittWch,d.2S. April»abds. 8 Uhr

Das herrliche deutsche Filmwerk

Lehrling 
mit guten Schulkenntnis- 

sen für mein Aolonial- 

warengeschäft sucht

M..Kilian,
Neuteich

r Westpreuhische 
Kleinbahnen

tvom l. A7ai bis 3(. August 1925 
und für die folgenden Jahre vorn 
1. Januar bis 31. August tritt 
eine Ermäßigung der Frachtsätze 
für Holz und Kohlen in Kraft.

Auskunft erteilen die Stationen. 
Die Betriebsdirektion.

empfiehlt R Pech

Das Gehen über meine Lände- 
reien vom Gehöft priesen bis zürn 
öffentlichen Wege ist 

verboten.
Alein Lichtenau, d. 20. April ,92».

m. kggert

G

s
Automobil- u. Motorrad
fahrer Kr. Gr. Werder! 
wirtschaftliche Nöte machen einen verband aller Motorrad- und Auto
mobilfahrer zur zwingenden Notwendigkeit. Beschlußfaffcnde

Versammlung
SmUM.r.M, naHm. Z W, Deilslhes tzus 

Neoleilh.
vollzähliges Erscheinen erforderlich.

V/. Kutsekks, Oberlehrer palschau.

g^uch bind er arbeiten 
werden schnellstens in unserer Buchbinderei 

ausgeführt.

vuekUnueksnsi K ^sekLKiekSni 
ksbulsiLk 

»«ch»s
Eine deutsche Offizierotragödie i 8 Akt.

Trotz des großen Filmwerkes und der 
damit verbundenen Riesenunkosten kein Preis- 
aufschlag, sondern niedrige Eintrittspreise von 
1,— bis 2,50 Gulden.

„Roseumontag" erzielte in all-nSlädten 
Deutschlands wochenlang ausverkaufte Häuser, 
ein Beweis von der Güte dieses Filmwerkes.

Sie versäumen viel, wenn Sie „Roseu
montag" nickt gesehen haben.

Vorverkauf: Ab Freitag, den 2h. in der 
!Zeitung. preise: 1,00 bis 2,50. Alle Plätze sind

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)


